
Leitfaden für die Briefwahlvorstände  
 
 
 
 

zur Bundestagswahl  
am Sonntag, den 24. September 2017  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 
 

Herausgeber: Der Oberbürgermeister der Bundesstadt Bonn, Wahlamt, August 2017 
 

 

INHALTSVERZEICHNIS 
 

I.    DIE WICHTIGSTEN INFOS AUF EINEN BLICK    3 
Allgemeine Hinweise        3 
Wichtige Telefonnummern       3 
 

II.  TERMINE          4 
In der Woche vor dem Wahltag      4 
Am Tag der Wahl        4 
 

III.  ZUSAMMENTREFFEN DES WAHLVORSTANDES    4-5 
 

IV.  DER WAHLSCHEIN        5 
 

V.   DIE VORBEREITUNG DER ZÄHLUNG                       6-8 
Zulassung der Wahlbriefe                      6-7 

 Kriterien für die Zulassung der Wahlbriefe      7-8 
 

VI.  DAS BRIEFWAHLGEHEIMNIS       8-12 
Zählung der Briefwählerinnen und Briefwähler           8 
Öffnung der Stimmzettelumschläge      9 
Sortieren der Stimmzettel       9 
Auszählen der Stimmen / der einzelnen Stapel und    
Eintragung in das Vorschreibblatt      10-11 
Beschlussfälle         11 
Ermittlung des Gesamtergebnisses und Prüfung     12 
 

VII.  ABGABE DER SCHNELLMELDUNG      13 
Vervollständigung der Briefwahlniederschrift    13 
 

VIII. VERPACKEN DER WAHLUNTERLAGEN     14-16 
Packen der Pakete               14 
Was wird der Briefwahlniederschrift beigefügt?    14 
Was kommt in die Einschlagmappe?     15 
Was kommt in den Koffer?       15 
Was kommt in die Wahlurne?       15 
Auszahlung des Erfrischungsgeldes      15 
Rückgabe des Wahlkoffers       16 
 

IX. ANLAGEN                 17-28 
 

           Muster Stimmzettel        17 
      Muster Wahlschein        18 

       Beispiele gültiger und ungültiger Stimmen     19-20 
Muster Vorschreibblatt        21 
Muster Briefwahlniederschrift       22-35 
Muster Schnellmeldung       36-37 

Seite 2



 

 
 

 
 

Herausgeber: Der Oberbürgermeister der Bundesstadt Bonn, Wahlamt, August 2017 
 

 

I. DIE WICHTIGSTEN INFOS AUF EINEN BLICK 
 
Allgemeine Hinweise 

 
Lesen Sie sich diesen Leitfaden bitte vor dem Wahltag aufmerksam durch.  
 
Vorgaben für das korrekte Ausfüllen der Briefwahlniederschrift und der 
Schnellmeldung sowie deren Übermittlung sind ebenso enthalten wie Anhalts-
punkte für die Beurteilung von gültigen bzw. ungültigen Stimmzetteln. 
 
Fügen Sie bitte der Briefwahlniederschrift die geforderten Unterlagen bei. 
 
Dieser Leitfaden soll die Hinweise aus der Schulungsveranstaltung sowie der in-
teraktiven Lernplattform (www.wahlhelfer-bonn.de) ergänzen und Ihnen als Ar-
beitspapier dienen, das Sie mit Ihren Notizen ergänzen können.  
Für mögliche Verbesserungsvorschläge sind wir Ihnen dankbar. 
 
Die Wahlleitung 

 
 
 

Wichtige Telefonnummern 
 

Wahlzentrale 
Herr Fricke    0228 - 77 5260 

Frau Becker    0228 - 77 3366 

Herr Neufing    0228 - 77 3976 

Herr Fischer    0228 - 77 4082 
 

Wahlvorstände 
Herr Langen    0228 - 77 3501 

Frau Steeger    0228 - 77 3645 
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II. TERMINE 
 

In der Woche vor dem Wahltag 
 

Mittwoch, 20. September 2017, 14.00 Uhr 
 

Schulungsveranstaltung für die Briefwahlvorsteherinnen und Briefwahlvorsteher, 
deren Stellvertreterinnen und Stellvertreter sowie die Schriftführerinnen und 
Schriftführer in den Briefwahlvorständen im Ratssaal (Stadthaus). 

 
Am Tag der Wahl 
 
Sonntag, 24. September 2017 
 
Um 14.15 Uhr  Ausgabe der Wahlkoffer und des Erfrischungsgeldes an die 

Briefwahlvorsteherinnen und Briefwahlvorsteher im Stadthaus, 
Versteigerungssaal 

Anschließend Achtung NEUES Verfahren 
Eigene Abholung Ihrer (mit den Wahlbriefen gefüllten) Wahlurne 

vor dem Sitzungsraum 2, Etage 2 (eventuell schwer!)   
      Um 14.30 Uhr  Zusammentreffen des gesamten Briefwahlvorstandes an seinem 

jeweiligen Arbeitsplatz 

 Ab 14.30 Uhr Überprüfen der Wahlbriefe und der Wahlscheine 
 Ab 18.00 Uhr Beginn der Briefwahlauszählung 

 
 

 
III. ZUSAMMENTREFFEN DES WAHLVORSTANDES 
 
Vorbereitende Arbeiten 

 
Um 14.30 Uhr  

Zusammentreffen der Briefwahlvorstände am jeweiligen Arbeitsplatz 
 

 Wo die einzelnen Briefwahlvorstände untergebracht sind, ist in der Eingangs-
halle im Stadthaus an den Säulen nahe dem Informationszentrum zu ersehen. 

 Sollten Mitglieder des Briefwahlvorstandes nicht erscheinen, ist der im Wahl-
koffer befindliche Vordruck über die Besetzung des Briefwahlvorstandes un-
bedingt auszufüllen. 

 Gegebenenfalls sind bis spätestens 15.00 Uhr Ersatzleute bei der Wahlzent-
rale anzufordern. 
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 Wo es möglich ist: Tische bitte so zusammenstellen, dass genügend Platz für 
die Bildung von Stimmzettelstapeln vorhanden ist, ansonsten auf mehrere 
Plätze verteilen. 

 Sicherstellung der telefonischen Erreichbarkeit. 
 

Die Briefwahlvorsteherin bzw. der Briefwahlvorsteher weist die Mitglieder 
des Briefwahlvorstandes auf ihre Verpflichtung zur unparteiischen Wahr-
nehmung ihres Amtes und zur Verschwiegenheit über die ihnen bei ihrer 
amtlichen Tätigkeit bekannt gewordenen Angelegenheiten hin. 

 
 
 
 

IV. DER WAHLSCHEIN (siehe Anhang, Seite 18) 
 

 
 Der Wahlschein ist ein urkundlicher Nachweis über das Wahlrecht. 

Wahlscheine werden auf Antrag ausgestellt und in der Regel für die Briefwahl 
genutzt. 

 In der von Ihnen im Sitzungsraum 2, Etage 2, Stadthaus, zuvor abgeholten 
Urne finden Sie die für Ihren Briefwahlbezirk eingegangenen Wahlbriefe. 

 Es ist zulässig, dass am Wahltag bis 18.00 Uhr noch weitere Wahlbriefe ab-
gegeben werden. 
Diese werden Ihnen dann vom Briefwahlbetreuerteam auch noch nach 18.00 
Uhr überbracht. 

 Sollten sich bei Ihren Wahlbriefen irrtümlich Wahlbriefe eines anderen Brief-
wahlbezirks oder einer anderen Wahl befinden, leiten Sie diese bitte an den 
zuständigen Briefwahlvorstand oder das Briefwahlbetreuerteam weiter. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 Für ungültig erklärte Wahlscheine: 
 Wurden Wahlscheine Ihres Briefwahlbezirks für ungültig erklärt, erhalten Sie      
 eine Liste mit den betroffenen Wahlscheinnummern.              
 Die Wahlbriefe sind dann mit diesen aufgeführten Wahlscheinnummern abzu- 
 gleichen. Die mit den aufgeführten Wahlscheinnummern Aufgefundenen sind  
 auszusondern und zurückzuweisen. 
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V. DIE VORBEREITUNG DER ZÄHLUNG 
 
14.30 – 18.00 Uhr Zulassung der Wahlbriefe 

 

1. Zunächst ermittelt der Briefwahlvorstand, wie viele Wahlbriefe an ihn überge-
ben worden sind und trägt die Anzahl unter Abschnitt 2.3 in die Briefwahlnie-
derschrift ein. 
 Er überprüft weiter, ob Wahlscheine aus dem Verzeichnis der für ungültig 

erklärten Wahlscheine, welches nach Wahlbezirken gegliedert ist, enthal-
ten sind. 

 Die Wahlbriefe sind daher zunächst nach der Wahlscheinnummer zu sor-
tieren. Sollten Wahlscheine doppelt vorhanden sein, sind diese ebenfalls 
auszusondern. 

 Wahlbriefe, die im Verzeichnis der für ungültig erklärten Wahlscheine auf-
geführt sind, sind auszusondern und zur späteren Beschlussfassung dem 
gesamten Briefwahlvorstand vorzulegen. 

 Sollten Sie irrtümlich Wahlbriefe erhalten haben, die für einen anderen 
Briefwahlbezirk bestimmt sind (die Wahlbezirksnummer ist auf dem Wahl-
brief links oben eingetragen), leiten Sie diese bitte an den zuständigen 
Briefwahlvorstand weiter.  

 Nicht von der Stadt Bonn ausgegebene Wahlbriefe (Wahlbriefe anderer 
Gemeinden oder für eine andere Wahl) geben Sie bitte dem Briefwahlbe-
treuerteam mit. 

 

2. Danach sind die Wahlbriefe von den  
 Beisitzerinnen und Beisitzern zu öffnen, Wahlschein und Stimmzettel-

umschlag zu entnehmen und  
 der Briefwahlvorsteherin bzw. dem Briefwahlvorsteher oder der Vertre-

terin bzw. dem Vertreter zur Prüfung zu übergeben. 
 Sollten beim Öffnen Auffälligkeiten bemerkt werden, ist die Briefwahlvor-

steherin bzw. der Briefwahlvorsteher hierauf hinzuweisen. 
 Später hat der Briefwahlvorstand über diese gesonderten Wahlbriefe ei-

nen Beschluss zu fassen. 
 

3. Die Briefwahlvorsteherin bzw. der Briefwahlvorsteher überprüft 
 sowohl Wahlschein als auch den Stimmzettelumschlag anhand der auf 

den Seiten 7-8 aufgeführten Kriterien. Ist der Wahlschein nicht zu bean-
standen, wird der Stimmzettelumschlag in die Wahlurne geworfen. 

 Ein Wahlbrief ist zu beanstanden, wenn einer der in der Briefwahlnieder-
schrift unter Abschnitt 2.5.3 aufgeführten Gründe vorliegt (vgl. Seiten 7-8). 

 Die Wahlscheine werden separat gesammelt. 
 Sollte die Briefwahlvorsteherin bzw. der Briefwahlvorsteher bei einzel-

nen Wahlbriefen Beanstandungsgründe feststellen, sind diese Wahlbriefe 
zunächst auszusondern. 
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 Im Anschluss ist vom gesamten Briefwahlvorstand darüber zu entschei-
den, ob diese Wahlbriefe zugelassen werden können oder zurückzuweisen 
sind. 

 

4. Es besteht die Möglichkeit, dass das Briefwahlbetreuerteam noch weitere 
Wahlbriefe überbringt. Diese sind unter Abschnitt 2.3 der Briefwahlnieder-
schrift einzutragen.  
Danach ist mit diesen Wahlbriefen wie beschrieben zu verfahren. 

 

5. Nach Abschluss der Prüfarbeiten können die gültigen Wahlscheine gezählt 
werden. 
Das Ergebnis der Zählung trägt die Briefwahlschriftführerin bzw. der Brief-
wahlschriftführer nach 18.00 Uhr in Abschnitt 3.2.2 der Briefwahlnieder-
schrift ein. 
 
 

14.30 - 18.00 Uhr Kriterien für die Zulassung der Wahlbriefe (Abschnitt 
2.5 der Niederschrift) 

 
     Um zugelassen zu werden, müssen die Wahlbriefe folgende Kriterien erfüllen: 
 

 Der Wahlbrief muss einen gültigen Wahlschein und einen dazu gehören-
den Stimmzettelumschlag enthalten. 

 Ein Wahlschein ist gültig, wenn er von der Stadt Bonn für die Wahl am 24. 
September 2017 ausgestellt wurde und der Wahlschein nicht im Verzeich-
nis der für ungültig erklärten Wahlscheine aufgeführt ist.  
Dienstsiegel und Name oder Unterschrift des zuständigen Sachbearbeiters  
müssen vorhanden sein. 

 Entweder der Wahlbriefumschlag oder der Stimmzettelumschlag  - im Ide-
alfall beide Umschläge - müssen verschlossen sein. 

 In der Regel sollte der Wahlbriefumschlag nur je einen Stimmzettelum-
schlag und Wahlschein enthalten.  
Sollten im Wahlbriefumschlag mehrere Stimmzettelumschläge, aber nicht 
die gleiche Anzahl gültiger dazu gehörender Wahlscheine enthalten sein, 
ist der Wahlbrief zurückzuweisen. 

 Die Briefwählerin oder der Briefwähler (bzw. deren Hilfsperson) muss die 
vorgeschriebene Versicherung an Eides statt zur Briefwahl auf dem Wahl-
schein unterschrieben haben. 

 Es muss ein amtlicher Stimmzettelumschlag benutzt worden sein und der 
Stimmzettelumschlag darf nicht offensichtlich in einer das Wahlgeheimnis 
gefährdenden Weise von den übrigen abweichen oder einen deutlich fühl-
baren Gegenstand enthalten. 
 

Sollten sich Wahlscheine und Stimmzettelumschläge einer anderen Wahl im 
Umschlag befinden, geben Sie diese dem Briefwahlbetreuerteam zurück. 
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Zurückweisung von Wahlbriefen 
 

Sollte eines der zuvor genannten Kriterien nicht zutreffen, ist der Wahlbrief von 
der Briefwahlvorsteherin bzw. dem Briefwahlvorsteher zu beanstanden und aus-
zusondern. Über jeden auszusondernden Wahlbrief hat der gesamte Briefwahl-
vorstand einen Beschluss zu fassen. 
 

Die durch Beschluss zurückgewiesenen Wahlbriefe sind mit einem Vermerk über 
den Zurückweisungsgrund zu versehen, zu verschließen und unter Abschnitt 
2.5.3 in die Briefwahlniederschrift einzutragen sowie fortlaufend nummeriert die-
ser beizufügen. 
Die durch Beschluss zugelassenen Wahlbriefe sind in einer Summe unter 
Abschnitt 2.5.4 der Briefwahlniederschrift einzutragen. 
 

Die Einsenderinnen bzw. Einsender zurückgewiesener Wahlbriefe werden 
nicht als Wählerinnen bzw. Wähler gezählt.  
Ihre Stimmen gelten als nicht abgegeben! 
 

 
 

 
 
 

VI. DAS BRIEFWAHLERGEBNIS 
 

Ab 18.00 Uhr Zählung der Briefwählerinnen und Briefwähler 
 

                  Nun dürfen die Stimmzettelumschläge aus der Urne genommen und von allen 
Mitgliedern des Briefwahlvorstandes gezählt werden. 
 
Die Briefwahlschriftführerin bzw. der Briefwahlschriftführer trägt die Anzahl der 
Stimmzettelumschläge unter Abschnitt 3.2.1 in die Briefwahlniederschrift ein. 
 
Diese Zahl muss mit der unter Abschnitt 3.2.2 der Briefwahlniederschrift vermerk-
ten Zahl der Wahlscheine verglichen werden. 
 Idealerweise sollte jetzt die Summe der Stimmzettelumschläge mit der Anzahl 

der Wahlscheine übereinstimmen, andernfalls:  
Zählung bitte einmal wiederholen!  
Ergibt sich dennoch keine Übereinstimmung, gilt die Zahl der Stimmzettelum-
schläge als Zahl der Briefwählerinnen und Briefwähler. 

 Ursache: Möglicherweise wurde ein Wahlschein nach Beschluss des 
Briefwahlvorstandes zugelassen und deshalb nicht mitgezählt, weil er 
als Anlage zur Briefwahlniederschrift beizufügen war. 

 Mögliche Abweichungen sind im Abschnitt 3.2.2 in die Briefwahlniederschrift 
einzutragen.  

 In der Briefwahlniederschrift ist das Ergebnis der Zählung der Stimmzettelum-
schläge sowohl im Abschnitt 3.2.1 als auch im Abschnitt 4 B/B1 einzutragen. 
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Öffnen der Stimmzettelumschläge 
 

       Unter Aufsicht der Briefwahlvorsteherin bzw. des Briefwahlvorstehers sind nun 
       die Stimmzettelumschläge zu öffnen und die Stimmzettel herauszunehmen. 
 

 
      Sortieren der Stimmzettel 
 
       Zunächst sortiert der Briefwahlvorstand die Stimmzettel wie folgt: 
 

 Stapel A   Erst- und Zweitstimme identisch  
(ZS I D und F) = Stimmen für denselben Wahlvorschlag, d.h. Kandidaten 

und Parteien sind zweifelsfrei (eindeutig) gültig  
    Innerhalb des Stapels A erfolgt die Sortierung getrennt 

nach Kandidaten / Landeslisten 
(= max. 9 Stapel) 
  

 Stapel B       Erst- und Zweitstimme nicht gleich 

(ZS II C bis F) - Erst- und Zweitstimme sind unterschiedlich und  
            zweifelsfrei gültig 

- Erststimme ist zweifelsfrei gültig –  Zweitstimme wurde 
  nicht abgegeben (also ungültig)  
- Erststimme wurde nicht abgegeben (also ungültig)  – 
  Zweitstimme ist zweifelsfrei gültig   

     
 Stapel C  Erst- und Zweitstimme ungültig 

(ZS I C und E) = ungekennzeichnete, leere Stimmzettel oder leer abge-
gebene Stimmzettelumschläge 

  
 Stapel D  Beschlussfälle    

(ZS III C bis F)  = Stimmzettel, die Anlass zu Bedenken geben 
(über diese muss der Briefwahlvorstand am Ende getrennt 
über die Gültigkeit oder Ungültigkeit der Erst- und Zweit-
stimmen beschließen) 

 
 

WICHTIG!  
Alle Stimmzettel müssen dem korrekten Stapel zugeordnet werden!  
Deshalb unbedingt vor der Zählung die Sortierung überprüfen! 
Bitte verwenden Sie  - in Ihrem eigenen Interesse - dafür die im Koffer be-
findlichen Sortierhilfen. 
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     Auszählen der Stimmen / der einzelnen Stapel und Eintragung in das 
      Vorschreibblatt 
      (In Ihrem eigenen Interesse sollten Sie bitte wie nachfolgend beschrieben verfahren) 
  

   Der Briefwahlvorstand beginnt mit der Auszählung des Stapels A „ Erst- 
und Zweitstimme identisch“. 
Sofern nicht schon geschehen, werden die Stimmzettel nach der Reihenfolge 
der Kandidaten sortiert, gezählt und das jeweilige Ergebnis wird von der  
Briefwahlvorsteherin bzw. dem Briefwahlvorsteher laut angesagt. 
Die Ergebnisse werden zunächst in das Vorschreibblatt (befindet sich im 
Koffer) und anschließend in die Zeilen D1 bis D7 (9/ 10) der Spalte ZS I bei 
den Erststimmen sowie in die Zeilen F1 bis F23 der Spalte ZS I bei den 
Zweitstimmen des Vorschreibblattes eingetragen. Die Zahlen müssen iden-
tisch sein. 
Erfahrungsgemäß sind damit bereits ca. 80% der abgegebenen Stimmen 
ausgezählt. 
Hinweis: Die Stimmzettel kommen in die dafür vorgesehenen Umschläge.  
Für jede Kandidatin und jeden Kandidaten ist ein gesonderter Umschlag 
zu verwenden. Nutzen Sie bitte die vorbereiteten Aufkleber zur Kennzeich-
nung. 
Die (maximal 9) Umschläge dürfen noch nicht verschlossen werden. 

  
 

Im Stapel C befinden sich die nicht gekennzeichneten, also die leer abgege-
benen Stimmzettel sowie leer abgegebene Stimmzettelumschläge. Diese sind 
zu zählen. Das Ergebnis wird in die Zeile C „Ungültige Erststimmen“ der Spal-
te ZS I sowie in die Zeile E „Ungültige Zweitstimmen“ der Spalte ZS I einge-
tragen. 
Hinweis: Weil ja beide Stimmen ungültig sind, müssen (!) bei C „Ungültige Er-
stimmen“ im Kästchen der Spalte ZS I und bei E „Ungültige Zweistimmen“ im 
Kästchen der Spalte ZS I identische Zahlen stehen! 
Die Stimmzettel kommen dann in den dafür vorgesehenen Umschlag.  
Erst NACH Durchgabe der Schnellmeldung wird der Umschlag versiegelt. 

  
 

Jetzt ist Stapel B an der Reihe: Sofern nicht bereits geschehen, werden diese 
Stimmzettel nach den Zweitstimmen, also den Landeslisten, sortiert und 
gezählt.  
Nicht abgegebene Zweitstimmen gelten als ungültige Stimmen und sind in 
Zeile E „Ungültige Zweitstimmen“ der Spalte ZS II einzutragen. 
Die Ergebnisse der gültigen Stimmen werden in die Zeilen F1 bis F23 der 
Spalte ZS II bei den Zweitstimmen des Vorschreibblattes eingetragen. 
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Jetzt werden die Stimmzettel des Stapels B neu sortiert - diesmal nach 
den Erststimmen - und gezählt. Nicht abgegebene Erstimmen gelten als un-
gültige Stimmen und sind in Zeile C „Ungültige Erststimmen“ der Spalte ZS II 
einzutragen. Die Ergebnisse der gültigen Stimmen werden in die Zeilen D1 
bis D7 (9/ 10 / 24)  der Spalte ZS II bei den Erststimmen des Vorschreibblat-
tes eingetragen.  
 
Hinweis: Die gültigen Stimmzettel aus Stapel B werden zusammen mit den 
Stimmzetteln aus Stapel A jeweils in die Umschläge der entsprechenden 
Kandidaten eingepackt.  
Stimmzettel aus Stapel B, bei denen die Erststimme nicht abgegeben wurde, 
werden gemeinsam in einem separaten Umschlag verpackt – bitte den ent-
sprechenden Aufkleber nutzen. 

 
 
  Beschlussfälle 

  
   Jetzt prüft der Briefwahlvorstand jeden einzelnen Stimmzettel des Stapels 

D und entscheidet über Gültigkeit oder Ungültigkeit der Erst- und der Zweit-
stimme. Die Beschlussfassung erfolgt im Briefwahlvorstand gemeinsam. Bei 
Stimmengleichheit gibt die Stimme der Briefwahlvorsteherin bzw. des Brief-
wahlvorstehers den Ausschlag. 
Der Beschluss wird auf der Rückseite des Stimmzettels sowohl für die Erst- 
als auch für die Zweitstimme schriftlich dokumentiert. Die Stimmzettel sind mit 
einer laufenden Nummer zu versehen. 
 
Dann werden die Beschlüsse zu den Zweitstimmen nach ungültigen und 
gültigen Stimmen sortiert und gezählt. 
Die Ergebnisse werden in die Zeilen E „Ungültige Stimmen“ und F1 bis F23 
gültige Stimmen der Spalte ZS III bei den Zweitstimmen in das Vorschreib-
blatt eingetragen. 
 
Dann werden die Beschlüsse zu den Erststimmen nach ungültigen und gül-
tigen Stimmen sortiert und gezählt. 
Die Ergebnisse werden in die Zeilen C „Ungültige Stimmen“ und D1 bis D24 
„gültige Stimmen“ der Spalte ZS III bei den Erststimmen in das Vorschreib-
blatt eingetragen. 

 
 Hinweise, ob Stimmen gültig oder ungültig sind, finden Sie auf den  
 Seiten 19 und 20 im Anhang. 
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Ermittlung des Gesamtergebnisses und Prüfung 
  

   Die Briefwahlschriftführerin bzw. der Briefwahlschriftführer addiert die Zahlen 
der Erststimmen in den Zeilen C und D1 bis D24 von links nach rechts und 
trägt das Ergebnis in die Spalte "Insgesamt" ein. 
Im Anschluss daran werden die gültigen Stimmen (D1 bis D24) der Spalten 
ZS I, ZS II und ZS III von oben nach unten addiert und in die Zeile D einge-
tragen. 
Die so addierten Zahlen der Zeile D werden von links nach rechts addiert und 
in die Spalte „Insgesamt“ eingetragen. 

 
Die Briefwahlschriftführerin bzw. der Briefwahlschriftführer addiert die Zahlen 
der Zweitstimmen in den Zeilen E und F1 bis F23 und trägt das Ergebnis in 
die Spalte "Insgesamt" ein. 
Im Anschluss daran werden die gültigen Stimmen (F1 bis F23) der Spalten 
ZS I, ZS II und ZS III von oben nach unten addiert und in die Zeile F eingetra-
gen. 
Die so addierten Zahlen der Zeile F werden von links nach rechts addiert und 
in die Spalte „Insgesamt“ eingetragen. 
 
Zum Schluss überprüft die Briefwahlschriftführerin bzw. der Briefwahlschrift-
führer das Ergebnis mit folgender Plausibilitätsprüfung: 
Erststimmen:  C + D der Spalte insgesamt =  B Zahl der Wähler 
Zweitstimmen:  E + F der Spalte insgesamt  =  B Zahl der Wähler. 

 
 Nachdem die Plausibilitätsprüfungen erfolgt sind und keine Fehler festgestellt 

wurden, überträgt die Briefwahlschriftführerin bzw. der Briefwahlschriftführer 
die Ergebnisse vom Vorschreibblatt in die Ziffer 4 („Wahlergebnis“) der 
Niederschrift und dann in die Schnellmeldung. 
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VII. Abgabe der Schnellmeldung  
 

Nach der Auszählung ist die Schnellmeldung (siehe Anhang, Seite 36-37) 
auszufüllen und möglichst zügig bei der Annahmestelle ausschließlich an den 
Plätzen 8 B und D im Dienstleistungszentrum (Bürgeramt) abzugeben. 
 
Nach Abgabe der Schnellmeldung ist das Wahlergebnis mündlich durch die 
Briefwahlvorsteherin bzw. den Briefwahlvorsteher bekannt zu geben. 

 
 

Sollte es im Zählgeschäft zu Komplikationen kommen, die eine                             
wesentliche Verzögerung des Abschlusses zur Folge haben, so ist die Wahl-
zentrale spätestens bis 20.00 Uhr telefonisch zu informieren unter: 
0228 - 77 5260, 0228 - 77 3366, 0228 - 77 3976 oder 0228 - 77 4082 
 
Scheuen Sie sich nicht, dann anzurufen, wenn Sie erkennen, dass Sie das 
Problem nicht lösen können. 
 

 
Vervollständigung der Briefwahlniederschrift (siehe Anhang, Seiten 22-35) 

 
Während die Briefwahlvorsteherin bzw. der Briefwahlvorsteher die Schnellmel-
dung abgibt, prüft und vervollständigt die Briefwahlschriftführerin bzw. der 
Briefwahlschriftführer die Niederschrift. Dabei überprüft sie/er unter anderem 
die Eintragungen zum Briefwahlvorstand, ggf. zu besonderen Vorkommnissen 
und die Eintragungen zur Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses. 
Die Stimmzettel, über deren Gültigkeit oder Ungültigkeit der Briefwahlvorstand 
einen Beschluss gefasst hat, sind der Briefwahlniederschrift als Anlage beizu-
fügen. Dies ist unter Ziffer 3.4 der Niederschrift entsprechend einzutragen. 
 
Anschließend trägt die Briefwahlschriftführerin bzw. der Briefwahlschriftführer 
am Ende der Briefwahlniederschrift Ort und Datum ein und unterschreibt. 
Sie/er gibt die Briefwahlniederschrift an die übrigen Mitglieder des Briefwahlvor-
standes zur Genehmigung und Unterschrift weiter. 

 
 

 
 
         
 
 
 
 
      
 

     

 
NICHT VERGESSEN! 

Alle Mitglieder des Briefwahlvorstandes müssen die  
Briefwahlniederschrift unterschreiben! 
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VIII. VERPACKEN DER WAHLUNTERLAGEN 
(Nach Durchgabe der Schnellmeldung!) 
 
Packen der Pakete 

 

Paket 1: Stimmzettel 
 Alle Stimmzettel aus den Stapeln zu A und B (ohne Beschlussfas-

sung), kommen gemeinsam in einen Umschlag, aber getrennt nach 
Wahlvorschlägen (Kandidaten), also maximal 10 Umschläge.  

 Alle Stimmzettel aus dem Stapel B, bei denen die Erststimme nicht ab-
gegeben wurde, kommen zusammen in einen eigenen Umschlag.  
 

Paket 2: Stimmzettel 
 Alle Stimmzettel aus dem Stapel C, also alle ungekennzeichneten 

Stimmzettel (und somit ungültig), sowie alle leer abgegebenen Stimm-
zettelumschläge kommen zusammen in einen Umschlag. 

 

Paket 3: Wahlscheine 
 Alle eingenommenen gültigen Wahlscheine (ohne Beschlussfassung) 

kommen in einen Umschlag. 
 

Paket 4: Stimmzettel 
 Alle nicht eindeutig gekennzeichneten Stimmzettel aus dem Stapel D, 

über die beschlossen wurde, kommen in einen Umschlag. 
 

 
 
Was wird der Briefwahlniederschrift beigefügt? 
 

1. Die Schnellmeldung. 
2. Die durch Beschluss für gültig oder ungültig erklärten Stimmen aus 

dem Stapel D der bedenklichen Stimmzettel und Stimmzettelumschläge, 
zusammen in einem unverschlossenen Umschlag (s. Paket 4). Auf der 
Rückseite jedes Stimmzettels ist zu vermerken, welche Stimme gültig oder 
ungültig ist. Im Falle der Gültigkeit ist anzugeben, für welchen Wahlvor-
schlag die Stimme zählt. Diese Stimmzettel sind fortlaufend zu nummerie-
ren. 

3. Die Liste der für ungültig erklärten Wahlscheine. 
4. Die einbehaltenen Wahlscheine, über deren Gültigkeit beschlossen wur-

de. Hierzu gehören auch durch Beschluss zurückgewiesene Wahlbriefe 
gemäß Abschnitt 2.5.3 der Briefwahlniederschrift.  
Sie sind fortlaufend zu nummerieren. 
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      Was kommt in die Einschlagmappe? 
 

1. Die Briefwahlniederschrift mit den beizufügenden Anlagen. 
2. Das Vorschreibblatt. Hieraus können sich bei der Prüfung der Unterlagen 

u.U. schon Rückschlüsse bei unklaren Ergebnissen ergeben. 
3. Der Vordruck über die Ausfälle im Briefwahlvorstand am Wahltag. 
4. Die nicht ausgegebenen Taxischeine. 

 
 

     Was kommt in den Koffer? 
           

1. Die Einschlagmappe. 
2. Die Umschläge mit gültigen Stimmzetteln sowie der Umschlag mit nicht 

abgegebenen Erststimmen (verschlossen und versiegelt, s.o. unter Paket 
1). 

3. Alle ohne Beschluss ungültigen (weil ungekennzeichneten) Stimmzettel 
und leer abgegebenen Stimmzettelumschläge aus Paket 2 (in einem 
verschlossenen und versiegelten Umschlag). 

4. Alle gültigen Wahlscheine, über die kein Beschluss gefasst wurde  
(in einem verschlossenen und versiegelten Umschlag, s.o. unter Paket 3).   

5. Nicht benötigte Umschläge. 
6. Die Sortierbox mit dem Büromaterial. 

 
 
       Was kommt in die Wahlurne? 

 

1. Die leeren Wahlbriefumschläge, sofern über sie kein Beschluss gefasst 
wurde. 

2. Die leeren Stimmzettelumschläge, sofern über sie kein Beschluss ge-
fasst wurde oder sie im Paket 2 verpackt wurden. 

3. Nicht benötigte Freizeitbescheinigungen. 
 

Bitte räumen Sie Ihren Arbeitsbereich im Anschluss gemeinsam auf und 
hinterlassen Sie ihn so, wie Sie ihn vorgefunden haben. 
 
 

           Auszahlung des Erfrischungsgeldes  
 an die Mitglieder des Wahlvorstandes durch die Briefwahlvorsteherin bzw. den 

Briefwahlvorsteher und Aushändigung der „Freizeitbescheinigung“ an die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Bonn. 

 
 

Es wird empfohlen, das Erfrischungsgeld und die Freizeitbescheinigung 
erst nach Ermittlung der Ergebnisse im Wahlbezirk und Unterzeichnung 
der Briefwahlniederschrift auszugeben! 
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Rückgabe des Wahlkoffers 
Der Koffer, die nicht ausgegebenen Erfrischungsgelder und die nicht ver-
schlossene  Wahlurne werden im Stadthaus, Sitzungsraum Bezirksverwal-
tungsstelle Bonn (frühere Bezeichnung: Sitzungsraum IV), Etage 2 B  
abgegeben. 
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Anlage 9 zu § 26 BWO 

 

Verlorene Wahlscheine werden nicht ersetzt 
 

Wahlschein für die Bundestagswahl am 24. September 2017 
 

 

            Nur gültig für den Wahlkreis: 96 – Bonn 
Herr / Frau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wohnhaft in 
2)

  
(Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort) 

 

kann mit diesem Wahlschein an der Bundestagswahl 2017 im Wahlkreis 96 - Bonn teilnehmen 
 

1. gegen Abgabe des Wahlscheines und unter Vorlage eines Personalausweises oder Reisepasses durch 

Stimmabgabe im Wahlraum in einem beliebigen Wahlbezirk des oben genannten Wahlkreises 
 

 oder 
 

2. durch Briefwahl. 

 

Bundesstadt Bonn 

Bonn, den          Der Oberbürgermeister 

         Im Auftrag 
 

 

 
 

 

 

� Achtung !   Bitte nachfolgende Erklärung vollständig ausfüllen und unterschreiben.  

       Dann den Wahlschein in den roten Wahlbriefumschlag stecken. 
 

 

 

Versicherung an Eides statt zur Briefwahl
3)

 
 

Hiermit versichere ich gegenüber dem Oberbürgermeister an Eides statt, dass ich den beigefügten Stimmzettel 

persönlich – als Hilfsperson 4) gemäß dem erklärten Willen des Wählers/der Wählerin - gekennzeichnet habe. 

 

............................................., den ........................ 
(Ort)    (Datum) 

 

Unterschrift des Wählers/der Wählerin  oder  Unterschrift der Hilfsperson
4)

 

 
___________________________________________    ____________________________________ 
(Vor- und Familienname)       (Vor- und Familienname)      

              � 

        Weitere Angaben in Blockschrift ! 
 

 

        ____________________________________ 
        (Vor- und Familienname) 

 

 

        ____________________________________ 
        (Straße, Hausnummer) 

 

 

        ____________________________________ 
        (Postleitzahl)           (Wohnort) 

                                                           
1) Falls erforderlich, von der Gemeindebehörde ankreuzen. 
2) Nur ausfüllen, wenn Versandanschrift nicht mit der Wohnung übereinstimmt. 
3) Auf die Strafbarkeit einer falsch abgegebenen Versicherung an Eides statt wird hingewiesen. 

 

Wahlschein-Nr.:  
 

Wählerverzeichnis-Nr.  
 

Wahlbezirk    
 

 1)Wahlschein gem. § 25 Abs. 2 BWO 
 

   

 geboren am   
 

 

 
(Unterschrift - kann bei automatisierter Erstellung des Wahlscheines 

entfallen) 
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Briefwahlvorstand 360
Gemeinde Stadt Bonn
Wahlkreis 96 - Bonn
Passwort beachten! ...............

Schnellmeldung
über das Ergebnis der Wahl zum Deutschen Bundestag

am 24.09.2017
Die Meldung ist auf schnellstem Wege (z. B. telefonisch oder auf sonstigem elektronischen Wege) zu erstatten:

vom Wahlvorsteher an Gemeindebehörde/Kreiswahlleiter,
vom Briefwahlvorsteher an Gemeindebehörde/Kreisverwaltungsbehörde/Kreiswahlleiter,

Kennbuchstabe2)

B Wähler (nur Urnenwahl/nur Briefwahl/Urnen- und Briefwahl)1)

C Ungültige Erststimmen

D Gültige Erststimmen

Von den gültigen Erststimmen entfallen auf:
Name der Partei - Kurzbezeichnung - oder Kennwort des anderen
Kreiswahlvorschlages Stimmenzahl

D1 1. CDU

D2 2. SPD

D3 3. GRÜNE

D4 4. DIE LINKE

D5 5. FDP

D6 6. AfD

D7 7. PIRATEN

D9 9. Die PARTEI

D10 10. FREIE WÄHLER

D24 24. Luong, Quo-Chir

Zusammen

MUSTER
eiter,

RRRRRRRRERERRRERERERERERERERERERER
TEKennwort des anderenennwort des andereEREERStimStim

TEETEEETETETETETE
STSTSTSTSTSTSSUSRTEIRTE

USUSREIE WÄHLERWÄHLE

USUS4. Luong, Quo-Chir-ChirUSUMU
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504

10
494

121
108
73
60
43
21
25
41
1
1

494



E Ungültige Zweitstimmen

F Gültige Zweitstimmen

Von den gültigen Zweitstimmen entfallen auf:
Name der Partei - Kurzbezeichnung - Stimmenzahl

F1 1. CDU

F2 2. SPD

F3 3. GRÜNE

F4 4. DIE LINKE

F5 5. FDP

F6 6. AfD

F7 7. PIRATEN

F8 8. NPD

F9 9. Die PARTEI

F10 10. FREIE WÄHLER

F11 11. Volksabstimmung

F12 12. ÖDP

F13 13. MLPD

F14 14. SGP

F15 15. Allianz Deutscher Demokraten

F16 16. BGE

F17 17. DiB

F18 18. DKP

F19 19. DM

F20 20. Die Humanisten

F21 21. Gesundheitsforschung

F22 22. Tierschutzpartei

F23 23. V-Partei³

Zusammen

Unterschrift

Bei telefonischer Weitermeldung Hörer erst auflegen, wenn die Zahlen wiederholt sind.

Durchgegeben: Uhrzeit: Aufgenommen:
(Unterschrift des Meldenden) (Unterschrift des Aufnehmenden)

Die Schnellmeldung ist nach Ermittlung des Wahlergebnisses sofort
an Bürgerdienste - Wahlamt (Telefon 0228/77-6655) weiterzugeben.

1) Nichtzutreffendes streichen.
2) Nach Abschnitt 4 der Wahlniederschrift Anlage 29, bei der Briefwahl nach Abschnitt 4 der Wahlniederschrift Anlage 31, siehe

auch die Zusammenstellung der Wahlergebnisse in Anlage 30.
3) Vom Briefwahlvorstand nicht auszufüllen.

MUSTERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRERERRRERERERERERERRERERERERERERERERERERERERERERERER
TEEREER
TEETEEETETETETETE

STmokratent

STSTSTSTSTSSUSUSUSe Humanistenmaniste

USUS1. Gesundheitsforschungsforsch

USU22. Tierschutzpartei22. T

MM
F23F2 UMUM

23. V-Partei³. V-Pa

MMMMUMUMMBei telefonischer WBei telefonischer W

gegeben:gegebMMes Meldenden)es Melde
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Achtung
Briefwahlvorstände geben die Schnellmeldung bitte persönlich im 
Dienstleistungszentrum ab.
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115
103

71
60
41
23
23
1

33
5
3
5
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0

492
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